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Gebührenanpassung der Kindertageseinrichtungen zum 01.01.2024 
 
I. Vortrag 

 
Die Elternbeiträge für die gemeindlichen Kindertagesstätten werden, vertraglich vereinbart, durch die 
Träger im Einvernehmen mit der Gemeinde festgesetzt. 
 
In den vergangenen Jahren erhöhten sich die Defizite der Kindertagesstätten deutlich.  
Die laufenden jährlichen Gesamtkosten für alle Kitas (ohne Baumaßnahmen etc.) liegen aktuell bei ca. 
5,5 Millionen Euro, Tendenz weiter steigend. 
Zum Vergleich: Die laufenden Gesamtkosten des Jahres 2021 beliefen sich auf 3,4 Millionen Euro. 
Durch diese deutlich erhöhten Defizite der Kindertagesstätten ist es nun erforderlich geworden, die 
Elternbeiträge zu erhöhen. 
 
In Gesprächen der Verwaltung mit den Trägern der gemeindlichen Kindertagesstätten (Caritasverband 
der Erzdiözese München und Freising e. V., Evangelische Kirchengemeinde, Diakonie München und 
Oberbayern - Innere Mission e. V. und AWO Kreisverband München-Land e. V.) wurde ein Vorschlag 
erarbeitet.  
 
Zuletzt erfolgte eine Gebührenerhöhung zum 01.01.2022. 
Um die vom Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen empfohlene 
Mindeststaffelung von 10 %, ausgehend von der Mindestbuchungszeit, zwischen den einzelnen 
Buchungszeitkategorien einzuhalten, wurde nachstehende Gebührenerhöhung um insgesamt 30 % 
erarbeitet. Die o. g. Mindeststaffelung ist dabei eingehalten. 
 
Zum Vergleich sind auch die aktuellen Gebühren aufgeführt. 
 
Kindergarten (ohne Essens- bzw. Spielgeld) 

 Gemeinde 
Feldkirchen 

 
-aktuell- 

neu ab 
01.01.2024 

 
-30% 

Erhöhung- 

3 bis 4 Std. 86,00 €  112,00 € 

4 bis 5 Std. 95,00 €   124,00 € 

5 bis 6 Std. 104,00 € 135,00 € 

6 bis 7 Std. 114,00 € 148,00 € 

7 bis 8 Std. 124,00 € 161,00 € 

8 bis 9 Std.       135,00 € 176,00 € 

9 bis10 Std.       142,00 €       187,00 € 

 
 

Im Kindergartenbereich erhalten alle Eltern noch einen Elternbeitragszuschuss in Höhe von 100 € 
monatlich vom Staat. Dieser kann rechnerisch daher, was die monatliche Belastung der Eltern im 
Kindergartenbereich betrifft, noch von o. g. Beträgen abgezogen werden. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Krippe 

 Gemeinde 
Feldkirchen 

 
-aktuell- 

neu ab 
01.01.2024 

 
-30 % 

Erhöhung- 

3 bis 4 Std. 153,00 € 199,00 € 

4 bis 5 Std. 188,00 € 244,00 € 

5 bis 6 Std. 225,00 € 293,00 € 

6 bis 7 Std. 260,00 € 338,00 € 

7 bis 8 Std. 297,00 € 386,00 € 

8 bis 9 Std. 312,00 € 406,00 € 

9 bis10 Std. 327,00 € 426,00 € 

 
 
 
Hort 

 Gemeinde 
Feldkirchen 

 
-aktuell- 

neu ab 
01.01.2024 

 
-30 % 

Erhöhung- 
 

1 bis 2 Std.   

2 bis 3 Std.   

3 bis 4 Std. 108,00 € 140,00 € 

4 bis 5 Std.  118,00 € 154,00 € 

5 bis 6 Std.       129,00 € 168,00 € 

6 bis 7 Std.        140,00 € 182,00 € 

7 bis 8 Std.       151,00 €       196,00 € 

 
 

 
 

II. Beschlussempfehlung 
 
Der Gemeinderat beschließt eine Beitragserhöhung im o. g. Rahmen zum 01.01.2024. 

 
 

 
 
 


